
 
 

Gemeinde Schkopau, 
Bebauungsplan Nr. 3.1 

„Industriestandort Schkopau“ 
 
 

3. vereinfachte Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM ENTWURF 
- in der Fassung vom Januar 2013 -  

 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 13 (2) i. V. m. §§ 3 (2) und 4 (2) 

BauGB 
 

 
 
 
 
 

März 2013 
 
 
 

 



Folgende Behörden/Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom  
1. Februar 2013 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten 

 

1 Dow Olefinverbund GmbH 

2 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. 309 

3 Landkreis Saalekreis 

  

Folgende Behörden/Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme 
abgegeben: 

 

1 Dow Olefinverbund GmbH 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange/ Nachbargemeinden haben in ihrer 
Stellungnahme keine relevanten Hinweise gegeben bzw. dem Entwurf zugestimmt: 

 

2 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme Anregungen 
geäußert 

 

3 Landkreis Saalekreis 

 

siehe anliegende Abwägungsbögen 

 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
liegt die Stellungnahme des Ortschaftsrates Schkopau vor 
 
 
 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 3 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 1) Die Zustimmung des Referats 307 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 
1 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 4 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 2) Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des Landkreises liegt vor. Von der unteren Abfall- und Bodenschutz-
behörde gab es keine Hinweise zur 3. Änderung. 

Weitere Belange sind nicht betroffen. 

zu 3) Die Zustimmung des Referats 402 wird zur Kenntnis genommen. 

zu 4 und 5) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Referate 404 und 
405 nicht berührt werden. 

zu 6) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Referates 407 nicht 
berührt werden. 

Die Stellungnahme des Landkreises liegt vor. Von der unteren Naturschutzbehörde gab 
es Hinweise zum Artenschutz, die nicht zu einer Planänderung geführt haben.  

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

3 

2 

4 

5 

6 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 5 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 7) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Umweltschadensgesetz und 
Artenschutzrecht wurden beachtet. 

 

zu 8) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 

In die Begründung zur Satzungsfassung wird unter Pkt. 4 ein ergänzender Hinweis 
aufgenommen, dass die Änderung des Bebauungsplans nicht raumbedeutsam ist. 

 
 
zu 9) Der Hinweis zur Datensicherung betrifft nicht die Planung. Er wird jedoch weiter 
geleitet. 

 
 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

7 

8 

9 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 7 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 

zu 1) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Raumordnung von den 
Änderungen nicht betroffen sind. 

 
zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. Pkt. 1 der Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 

zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Der genannte Passus unter Pkt. 1 der Begrün-
dung wurde korrigiert. 
 
 

 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

1 

2 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 8 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 4) Der Hinweis wurde geprüft. Da der Maßnahmeinhalt beibehalten wird und sich 
lediglich die Lage der Trittsteinbiotope und Erhaltungsflächen verschiebt, ist nur der 
Übersichtsplan zur Anlage 2 zu dem „Vertrag über landschaftspflegerische Eingriffs-
Ausgleichs-Regelungen“ anzupassen. Diese Anpassung wird vorgenommen und der  
geänderte Übersichtsplan wird an den Vertragspartner Dow übergeben. 

zu 5) Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Erläuterung, warum das vereinfachte 
Verfahren angewendet werden kann, wird ergänzt. 

zu 6) Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Formulierung wird wie vorgeschlagen 
geändert. 

zu 7) Das Einverständnis der UNB wird zur Kenntnis genommen. 

zu 8) Die Hinweise wurden geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Verschiebung des 
Trittsteinbiotops in das Teilgebiet 19 mit den Belangen des Artenschutzes vereinbar ist. 
Die getroffene Festsetzung ermöglicht, dass die auf der Fläche vorhandene Vegetation 
erhalten und behutsam ergänzt wird.  

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

7 

4 

3 

5 

6 

8 

9 

10 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 9 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

noch zu 8) Die Lebensräume für potentiell vorkommende Arten (Bodenbrüter, 
Zauneidechse) werden somit auch erhalten. Es ist auch festzuhalten, dass für die Anlage 
des Trittsteinbiotops nur ca. ¼ der Fläche des Teilgebietes benötigt wird. 

zu 9) Es wird zur Kenntnis genommen, dass abfall- und bodenschutzrechtliche Belange 
nicht betroffen sind. 

zu 10) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Landesanstalt für 
Altlastenfreistellung wurde im Rahmen der ursprünglichen Bauleitplanung für den Dow-
Standort Schkopau beteiligt. Aufgrund des geringfügigen Umfangs der Änderungen, die 
sich überwiegend auf die Verschiebung der Lage von Ausgleichsmaßnahmen beziehen, 
ist eine erneute Beteiligung der LAF nicht erforderlich. 

zu 11) Der Hinweis wurde berücksichtigt, in dem diesbezüglich ein ergänzender Satz 
unter Pkt. 6.3 in die Begründung aufgenommen wurde. 
 

 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

11 



 

 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau Bebauungsplan Nr. 3.1  

3. vereinfachte Änderung, Entwurf „Industriestandort Schkopau“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 10 Lfd. Nr. der Versandliste  

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Verschiebung des Trittsteinbiotops 
stellt einen Kompromiss zwischen der Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung des 
landesbedeutsamen Industriestandortes und naturschutzfachlichen Belangen dar. Auch 
wenn das Trittsteinbiotop nunmehr in einem Industrieteilgebiet am Rand des Werks neu 
eingeordnet wird, werden dort Lebensräume für Arten entwickelt, die im angrenzenden 
feuchten Lauchagrund keine geeigneten Lebensräume finden. Insofern kann es auch die 
ihm zugedachte Funktion erfüllen. 

Der Biotopverbund innerhalb des Werks wird durch die u.a. entlang von Straße 7 und 
Straße Y festgesetzten Baumreihen aufrecht erhalten. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die für die naturschutzfachlichen Belange zuständige 
Behörde, die untere Naturschutzbehörde, der Verschiebung des Trittsteinbiotops 
zugestimmt hat. 

Aus genannten Gründen wird die Planung unverändert beibehalten. 

Bemerkungen: 
 
 
 

 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  

 

 


